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Verbundfahrpl,anprojekt 2027 /28, Stellungnahme zu den Ande-
rungsbegehren
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1.

Ausgangslage und Erwägungen

Die öffenttiche Auftage des Verbundfahrp[anprojekts 2027/28 erfolgte im Internet vom 9. bis

29.Mtärz 2026. Anderungsbegehren aus der Bevötkerung konnten bis am 30. März 2026 an die

Wohngemeinde eingereicht werden. Diese werden durch den Gemeinderat beurteilt und samt

Stellungnahme bis spätestens am 17. ApriL 2026 an das verantwortliche Unternehmen, die

PostAuto Schweiz, Region Zürich, gerichtet.

Innert Frist sind bei der Gemeindeverwaltung von der Einwohnerschaft 5 Begehrel eingegan-
gen. Auf die wörttiche Wiedergabe wird an d,ieser Stetle verzichtet, es wird auf den Text der An-

tragstetlenden verwiesen.

il. Beschluss

7 Folgende Begehren aus der Bevötkerung zum Verbundfahrptanprojelc' 2027 /28 werden nicht
unterstützt:

7.7. Das erste und dritte Begehren fordern, die Abfahrtszeit der Bustinie 542 so zu terminieren,
dass der Anschtuss am Bahnhof Hüntwangen-Wil an die 59 Richtung von und nach Schaffhau-

sen gewährteistet ist.

7.2. Stetlunqnahme des Gemeinderats: Die Einwendun g ist schon bei früheren Auflagen der Ver-

bundfahrplanprojekte eingegangen und wurde bereits mehrfach geprüft. Der Gemeinderat ist
der Ansicht, dass der Fahrplan der Busse auf die Mehrheit der Passagiere/Pendler ausgerichtet

bleiben sott. Dieser Hauptstrom verläuft zu den Hauptverkehrszeiten nach respektive von Zü-

rich. Die Prüfung durch PostAuto hat ergeben, dass die Fahrzeit nicht ausreicht, da der Bus zur

Gewährung des Anschlusses von/nach Rafz frühestens um xx.22 am Bahnhof Hüntwangen-Wil

abfahren könnte und bereits um xx.37 wieder dort ankommen müsste.. Die Fahrzeit zur

Breitistrasse und zurück beträgtjedoch im Minimum L9 min. Auf der Linie 543, wetche die Li-

nie 542 zum Halbstundentakt ergänzt, wäre das Fahrzeitprob[em noch grösser. Da sich an der

Ausgangslage nichts geändeft hat, erachtet der Gemeinderat eine erneute Prüfung nicht als

zweckdientich.

Folgende Begehren aus der Bevölkerung zum Verbundfahrplanprojeln20?7/28 werden unter-
stützt und an die PostAuto Schweiz zur Prüfung weitergeleitet.

Das dritte Begehren fordert, dass der Bus mehr als einmal pro Stunde zum Bahnhof Hüntwan-
gen-Wil fährt. Zudem wird bemängelt, dass nach 20 Uhr kein Bus mehr ab dem Bahnhof Hünt-

wangen-WiI nach Eglisau fährt und dass das Angebot ausgebaut werden müsste.
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Stellunqnahme des Gemeinderats: Ahntiche Begehren, die eine Ausweitung der Betriebszeiten

der Bus[inie 542vne auch der Buslinie 543 fordern, sind schon bei früheren Auflagen einge-
gangen und geprüft worden. Das Begehren wurdejewei[s aufgrund der mangelnden Austastung

der Busse während den Randzeiten nicht umgesetzt. Obwohl. die Wirtschafttichkeit eines so[-

chen Ausbaus in Frage gesteltt ist, bittet der Gemeinderat um eine erneute Prüfung der Auswei-

tung der Betriebszeiten.

Das zweite Begehren fordert, während der Bauarbeiten der Sanierung 0rtsdurchfahrt die öf-

fenttichen Verkehrsanbindungen zu stärken. Es so[[ geprüft werden, ob der Regio-Zug (RE48)

während der Sanierung der 0rtsdurchfuhrt am Bahnhof Hüntwangen-Wil in beide Richtungen

einen Halt einlegen kann und dass auch die Busverbindungen entsprechend angepasst-werden

können. Das fünfte Begehren fordert eine separate Ortbuslinie von Tössriederen bis zum Bahn-

hof Egtisau und retour versuchsweise während der ganzen Umbauzeit der Ortsdurchfrhrt.

Stellunqnahme des Gemeinderats: Ahntiche Begehren, die eine Konzeptanpassung während der

Bauzeit der Ortsdurchfahrt Eglisau fordern, sind schon bei früheren Auftagen eingegangen und

geprüft worden. Der Gemeinderat kann nachvottziehen, dass temporäre Bausteltenkonzepte

nicht Bestandteil des Fahrptanverfahrens sind. Gleichwohl möchte der Gemeinderat die Gete-

genheit nutzen, um auf die verkehrtichen Herausforderungen hinzuweisen, die während der

Sanierung der Ortsdurchfahrl anfatlen werden. Eine Verbesserung des öV-Angebots und eine

Vermeidung des Individualverkehrs sind probate Mittet, dem entgegenzuwirken. Wie bereits im

letzten Fahrplanverfahren begrüsst der Gemeinderat die Prüfung einer Buslinie an den Bahnhof

Egtisau und die Ausweitung des entsprechenden Fahrplans. Der Gemeinderat bittet die PostAu-

to Schweiz, solche Massnahmen im Rahmen des Baustetlenkonzepts zu prüfen und frühzeitig
mit den Projeklverantwortlichen der Sanierung 0rtsdurchfahrt zu koordinieren.

Das vierte Begehren fordert, das Einsetzen eines emissionsfreien Njederftureinstiegs-

Shutttebus mit Rundkurs im Stundentah tagsüber ab 08.17 bis ca. 16.74 Uhr anstelle des

Grossbusses der Linie 542.
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Stellunqnahme des Gemeinderats: Der Gemeinderat bitLet die PostAuto Schweiz, die generelle

Machbarkeit einer solchen Konzeptanpassung zu prüfen, wie auch die Minder- und Mehrkosten

gegenüber dem durchgehenden Betrieb der Buslinie 542.

Dieser Beschluss ist öffenttich und wird auf www.eglisau.ch pubtiziert.

Über diesen Beschluss wird im Mitteitungsbtatt vom Mai 2026 berichtet.

Mitteitung an

PostAuto Schweiz, Region Zürich, Pfingstweidstrasse 60b; 8080 Zürich, unter Beilage der Be-

gehren (per E-Mait an nord@postauto.ch)

Absender der Begehren

Nicolas Wä[[e, Ressortvorstand öffentticher Verkehr (per E-MaiL)

Geschäftskreis Bau und Ptanung (per E-Mait)

Dossier-Vera ntwortun g : Lucas M üU.er, Gemei ndesch reiber

Gemeinderat Egtisau

Mütter

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Versand: 77. Apnl2026
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